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Vorwort 
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Mein aufrichtiger Dank gilt außerdem den Herren Prof. Dr. Gunther Arzt, 
Prof. Dr. Karl Heinz Gössel, Prof. Dr. Thomas Weigendund Prof. Dr. Dietrich 
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Zu danken habe ich auch der Keio-Universität zu Tokyo für die Gewährung 
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Teil A 

Einführung 

1. Kapitel 

Zweck der Untersuchung 

Das japanische Recht hat sich seit mehr als 100 Jahren unter dem starken 
Einfluß westlichen Rechts, zunächst des französischen, später des deutschen und 
nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere des anglo-amerikanischen- und 
teilweise auch durch die direkte Übernahme von Regelungen dieser Rechte -
entwickelt 1 • Hier taucht sogleich die Frage auf, wie es denn möglich gewesen ist, 
daß sich ein Inselland Asiens, das doch eine eigene rechtskulturelle Tradition 
hat, von den völlig anderen, zudem voneinander ziemlich verschiedenen 
Rechtskreisen der Europäer und der Anglo-Amerikaner so stark hat beeinflus-
sen lassen. Aber diese Frage, die nicht isoliert von der Übernahme westlicher 
Kultur und des westlichen Wirtschaftssystems betrachtet werden kann und 
vielseitiger und interdisziplinärer Untersuchung bedürfte, kann hier nicht 
behandelt werden2 • Es genügt die Feststellung, daß die Japaner mit dem 
rezipierten Recht und den darin enthaltenen Rechtsgedanken durchaus zurecht-
kommen und daraus eine eigentümliche "Misch-Rechtskultur" haben entstehen 
lassen. 

Die Einwirkung deutschen Rechts und deutscher Rechtswissenschaft auf das 
japanische Rechtssystem ist heute in allen Rechtsbereichen mehr oder weniger 
stark spürbar3 . Besonders intensiv und nachhaltig läßt sich der deutsche Einfluß 

1 Hierzu ausführlich Murakami, Einführung in die Grundlagen des japanischen 
Rechts; ferner Noda, Introduction to Japanese Law, S. 41 ff. (Kap. III). Speziell zur 
Rezeption des westlichen Zivilrechts und der deutschen Zivilrechtsdogmatik siehe die 
umfangreiche Monographie von Kitagawa, Rezeption und Fortbildung des europäischen 
Zivilrechts in Japan. 

2 Aomi, Gesellschaft und Recht in Japan, S. 144f., nennt als wichtige Faktoren für das 
Gelingen der Rezeption westlichen Rechts die folgenden Umstände: (1) zentralisiertes 
Regierungssystem, (2) relativ hohes Bildungsniveau der Bürger, (3) Flexibilität der 
japanischen Sprache, sowie (4) traditionell hohe Empfänglichkeit für fremde Kulturen. 

3 Man erzählt sich in Japan folgende Anekdote, die den überaus starken Einfluß 
deutscher Wissenschaft verdeutlicht. "Namhafte Wissenschaftler aus verschiedenen 
Ländern wurden beauftragt, eine wissenschaftliche Abhandlung über das Thema ,Elefant' 
zu schreiben. Der Engländer und der Franzose gingen gleich zum Zoo und beobachteten 
die Elefanten. Der Engländer legte in pragmatischer Sicht umfassend dar, wie der Mensch 
einen Elefanten nutzen kann. Der Franzose beschrieb das Liebesverhältnis der Elefanten. 
Der deutsche Wissenschaftler ging gleich zur Bibliothek, befaßte sich mit der ganzen 
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vor allem im japanischen Strafrecht feststellen. Das beweisen auch die in 
deutscher Sprache verfaßten Darstellungen des japanischen Strafrechts, die 
inzwischen erfreulicherweise immer zahlreicher geworden sind4 • Aber es wurde 
bisher noch nicht unternommen, den deutschen Lesern Schwerpunkte der 
Diskussion in der japanischen Strafrechtsdogmatik5 unter besonderer Berück-
sichtigung des deutschen Einflusses in einem monographischen Umfang 
vorzustellen. Der "Weg zu Japan"6 scheint hier immer noch einseitig versperrt 
zu sein. Dieses Mißverhältnis ist bedauerlich, da es zahlreiche dogmatische 
Probleme gibt, die die deutsche und die japanische Strafrechtswissenschaft 
gleichermaßen beschäftigen und noch der befriedigenden Lösung harren. 
Stellungnahmen japanischer Wissenschaftler zu diesen Fragen müßten eigent-
lich auch für die deutsche Seite von Interesse sein. 

Zweck der vorliegenden Arbeit soll es sein, den deutschen Leser darüber zu 
informieren, welche dogmatischen' Theorien8 und Rechtsfiguren die Japaner 

Literatur und schrieb eine große Arbeit über das Wesen des Elefanten. DerJapanerging 
auch gleich zur Bibliothek, befaßte sich mit der ganzen deutschen Literatur und schrieb 
eine große Arbeit über die Entwicklung der Forschung über das Wesen des Elefanten in 
Deutschland". Es gibt mehrere Versionen dieser Anekdote. Die hier wiedergegebene 
entspricht im wesentlichen der in: Nagao, Einführung in die Rechtsphilosophie, S. 30. 

4 Die bisher ausführlichste und umfassendste Gesamtdarstellung des japanischen 
Strafrechts: Saito, Das japanische Strafrecht, 1955, ist aber weitgehend veraltet. Als 
Veröffentlichungen neuerer Zeit seien vor allem genannt: Beiträge der Japaner in: 
Mad/ener u.a. (Hrsg.), Strafrecht und Strafrechtsreform; Ohno, Welzei-Festschrift, 
S. 261 ff.; Miyazawa, ZStW Bd. 88, S. 813ff.; Nishihara, Die Geldstrafe im japanischen 
Strafrecht, S. 517 ff.; Tjong / Eube/ in: Eubel u. a., Das japanische Rechtssystem, S. 205 ff.; 
Kamiyama, Multinationale Unternehmen und Wirtschaftsstrafrecht in Japan, S. 121 ff.; 
Tjong, Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate in Japan, S. 1369ff. und die in Fn. 5 
angegebenen Abhandlungen. Zu den Beziehungen des Max-Planck-Instituts für ausländi-
sches und internationales Strafrecht in Freiburg i.Br. zu den japanischen Strafrechtlern 
siehe Jescheck, Tjong-Gedächtnisschrift, S. 69ff. mit ausführlichen Nachweisen der in 
deutscher Sprache verfaßten Darstellungen des japanischen Strafrechts. Zum japanischen 
Strafprozeßrecht siehe die Nachweise Fn. 122. Zum japanischen Strafvollzugsrecht 
Bindzus I lshii, Strafvollzug in Japan; dies., in: Eubel u. a., Das japanische Rechtssystem, 
S. 279ff.; Tjong, Freiheitsstrafe, S. 1417ff. Zum japanischen Jugendgesetz: Kühne/ 
Miyazawa, Das japanische Jugendgesetz, Sammlung außerdeutscher Strafgesetzbücher 
Nr. 94; Miyazawa I Schneider, Vergleichende Kriminologie: Japan, S. 28 ff. 

5 Eine knappe Übersicht gibt Nishihara, Jescheck-Festschrift, Bd. 2, S. 1233ff. Als 
dogmatische Arbeiten sind insbes. zu nennen: Dando, GA 1959, S. 357ff.; Fukuda, JZ 
1958, S. 143 ff.; ders., ZStW Bd. 71, S. 38 ff. ; ders., Welzel-Festschrift, S. 251 ff.; Naka, JZ 
1961, S.210f.; Hirano, ZStW Bd. 85, S.503ff.; Tjong / Eube/, in: Eubel u.a., Das 
japanische Rechtssystem, S. 210ff. mit ausführlichen Literaturangaben; Asada, ZStW 
Bd. 97, S. 465ff.; Yamanaka, ZStW Bd. 98, S. 761 ff.; Hirsch, Probleme der Körperverlet-
zungsdelikte, S. 853 ff. 

6 Der Titel eines in deutscher Sprache geschriebenen Buches von Hisako Matsubara. 
7 Zum Begriff der Rechtsdogmatik und ihren Funktionen instruktiv A/exy, Theorie der 

juristischen Argumentation, S. 307-332. 
8 Zu den verschiedenen rechtsdogmatischen Theorien mit unterschiedlichem Abstrak-

tionsgrad siehe Dreier, Recht - Moral - Ideologie, S. 73 ff. 
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von Deutschland übernommen und wie sie sie weiter entwickelt haben, welche 
der von der deutschen Lehre übernommenen Argumente und Gegenargumente 
bei der dogmatischen Diskussion in Japan eine große Rolle spielen und um 
welche weiteren eigenständigen Argumente die dogmatische Diskussion dort 
bereichert worden ist. 

Es scheint mir allerdings angezeigt, mich thematisch einzuschränken. Wollte 
man nämlich den deutschen Einfluß auf das japanische Strafrecht vollständig 
erfassen und darstellen, so käme dies einer umfassenden Kommentierung des 
ganzen Allgemeinen und Besonderen Teils des japanischen Strafgesetzbuches 
gleich. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich deshalb darauf, die Diskussion 
über das Deliktssystem, m. a. W. über die systematischen Grundfragen der 
strafrechtlichen Unrechts- und Schuldlehre, einer kritischen Untersuchung zu 
unterziehen. Diesen Schwerpunkt habe ich deshalb gewählt, weil von allem, was 
die japanische Strafrechtswissenschaft von der deutschen übernommen hat, der 
Deliktssystematik zweifellos die größte Tragweite zukommt. 

2. Kapitel 

Das japanische Strafrecht aus rechtsvergleichender Sicht 

Zu einem richtigen Verständnis der Stellungnahmen der Japaner zu dogmati-
schen Fragen kann man wohl nicht gelangen, wenn man sie isoliert vom 
rechtskulturellen Hintergrund Japans9 betrachtet. Es ist daher angebracht, 
zuerst die Charakteristik des japanischen Strafrechts in grundsätzlicher Hinsicht 
darzulegen. 

I. Das japanische Strafrecht als Gegenstand rechtsvergleichender Forschung 

Das geltende japanische StGB von 190710 ist unter besonderer Berücksichti-
gung des deutschen StGB von 1871 und zugleich der damaligen europäischen -
vor allem von der spezialpräventiv orientierten (sog. "modernen") Schule 
geprägten - Strafrechtswissenschaft zustandegekommen. Seitdem haben die 

9 Wer sich über die japanische Kultur und Mentalität im allgemeinen näher informie-
ren will, sieht sich einer Fülle in deutscher Sprache verfaßter Verö!Tentlichungen 
gegenüber. Hier sei insbesondere auf die ins Deutsche übersetzten Standardwerke: Doi, 
Amae - Freiheit in Geborgenheit, und Nakane, Die Struktur der japanischen Gesell-
schaft, hingewiesen. Wichtig sind auch: von Barloewen f Werhahn-Mees (Hrsg.), Japan und 
der Westen, 3 Bde. und Menzel (Hrsg.), Im Schatten des Siegers: Japan, 4 Bde. Zur 
Übernahme des europäischen Denkens siehe die glänzende Darstellung Maruyamas, 
Denken in Japan. Eine plastische Darstellung vom Alltag derJapanerfindet sich bei: de La 
Trobe I Streb, Zwischen Tradition und Fortschritt, Alltag in Japan. 

10 Übersetzungen: Strafgesetzbuch für das Kaiserlich japanische Reich vom 23.April 
1907, übersetzt von Oba, ZStW Bd. 28, S. 205 ff.; Das abgeänderte Japanische Strafgesetz-
buch vom 10.August 1953, übersetzt von SaitofNishihara, Sammlung außerdeutscher 
Strafgesetzbücher Nr. 65. 
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